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Entscheidungen
BGH: Urteil darf nicht vor Ablauf einer nach 5 283 S. 1 ZPO einge-

räumten Schriftsatzfrist ergehen (21.4.2015 - ll ZR 255/13)

OLG Frankfurt: Zur Wirksamkeit der Übernahme eines GmbH-Ge-

sellschaftsanteils im Wege der Kapitalerhöhung bçi verspäteter An-

meldung nach S 39 GWB (12.5.20"15 - 11 U 71/13)

OLG Frankfurt: Zur Zulässigkeit der Nebenintervention eines

D&O-Versicherers (12.5.2015 - 11 W 2Bl13)

Gesetzgebung
EU-Kommission: Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-

land wegen mangelnder Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie

verschärft

Verwaltung
EU-Kommission: Geldbuße von 68 Mio. Euro für deutschen Auto-

mobilzulieferer
Bundeskartellamt: Vertikale Preisbindung im Lebensmitteleinzel-

handel - Großteil der Bußgeldveifahren abgeschlossen

Aufsatz

Prof. Dr. Wilhelm Haarmann, RAAtrP/StB, und
Dr. Sabine Vorwerk, RAin

Rechtliche Anforderungen an die Feststellung der
positiven Fortführungsprognose - insbesondere
im Hinblick auf Start-up-Unternehmen

Gemäß 5 l9 Abs. 1 derlnsolvenzordnung (lnsO) ist bei einer juristi-

schen Person neben der Zahlungsunfähigkeit auch die Überschul-

dung Eröffnungsgrund für ein lnsolvenzverfahren. Nach 5 19

Abi.2 S. 1 lnso liegt Überschuldung vor, wenn das Vermögen des

Schuldners die bestehenden Verbindlichke¡ten nicht mehr deckt,

es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Um-

ständen überwiegend wahrscheinlich. Der zweite Halbsatz des

5 19 Abs.2 5. 1 lnsO impliziert eine sog. Fortbestehens- bzw. Fort-

führungsprognose. Der Beitrag befasst sich mit den von der Recht-

sprechung entwickelten Anforderungen an die Prüfung der insol-

venzrechtlichen Fortführungsprognose und ist daher thematisch

abzugrenzen von der handelsrechtlichen Fortführungsprognose

nach 5 252 Abs. 1 Nr.2 HGB als auch von dem in der Praxis häufìg

angewendeten Prüfungsstandard nach IDW 56. Da die Überprü-

fung einer insolvenzrechtlichen Fortführungsprognose im Zweifel

durch ein Gericht und unter Anwendung der von der Rechtspre-

chung entwickelten Grundsätze erfolgt, ist diesen nach Ansicht der

Verfasser eine vorrangige Aussagekraft für die Prüfung der Fortfüh-

rungsprognose beizumessen.

Entscheidungen

BGH: Verkürzung der Verjährungsfrist für Schadensersatz-

ansprüche in AGB eines Gebrauchtwagenkaufuertrags
(29.4.2015 -VlllZR 104114 - dazu BB-Kommentar von

Sabine Chromek, Maître en droit, RAin)

BGH: Zum Vorliegen eines prozessualen Aufrechnungsverbots

durch Gerichtsstandsabrede
(21.1.2015 - Vlll 2R352/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Dominic Thiele, LL.M. [Univ.New South Wales], RA)

OLG Hamm: Keine Aufklärungspflicht über lnnenhaft ungsrisiko

eines Anlegers einer Publikums-GmbH & Co.KG 9emäß
55 30,31 GmbHG analog
(3.2.20'1 5 - 34 U'l 49/1 4 - dazu BB-Kommentar von

Anna Grys, RAin)

Entscheidungen
BFH: Austr¡ttsleistung aus einer schweizerischen Anlagestiftung an

einen inländischen Grenzgänger - Zufließen von Einnahmen

(2.12.2014 -vlll R 4ol1 1)

BFH: Kapitalabfindung einer Altersrente von einer schweizerischen

Pensionskasse an einen Grenzgänger ab 2005

Q6.1 1.201 4 - Vlil R 38/1 0)

Aufsätze

Dr. Christian Ph. Steger, RA/StB, und D¿ Stefan Königer, StB

Erbschaftsteuer 3.0 - Wird mit dem Referenten-
entwurf des Bundesministeriums der Finanzen
vom 1.6.2015 nun alles gut? - E¡ne kritische Analyse

Mit Datum vom 1.6,2015 hat das BMF einen Referentenentwurf

zum Erbschaftsteuergesetz (ErbStG-RE) vorgelegt. Nachstehend

wird der ErbStG-RE einer kritischen Analyse unterzogen. Schwer-

punkt bildet die Unterscheidung zwischen erbschaftsteuerlich be-

günstigtem und nicht begünstigtem Vermögen, die den bisherigen

,,Verwaltungsvermögenstest" ersetzen soll, sowie das neue Ver-

schonungssystem für betriebliches Vermögen.

René Feldgen, WP/st8, Dr. Sabrina Martens, StBin, und

Prof. Dr. Joachim Schiffers, WP/StB

Vorsteuerabzug aus Spielervermittlerrechnungen
im Profifußball - Update

Der Beitrag setzt sich mit dem Urteil des FG Düsseldorf vom

27.4.2015 - 1 K3636/13 U zum Vorsteuerabzug aus Spielervermitt-

lerrechnungen im Profifußball auseinander und baut hierbei auf

dem Beitrag ,,Die Leistungsbeziehungen zwischen Club - Spieler-

vermittler und Spieler im Profifußball" von Feldgen/Schiffers/Slotty-

Harms (882014,1047ff .) aul in dem umfangreich zu dem BFH-Ur-

teil vom 28.8.2013 - Xl R 4/1 1 und der Frage nach der Möglichkeit

des Vorsteuerabzugs aus Rechnungen der Spielervermittler im Zu-

sammenhang mit Spielervermittlungsleistungen Stellung bezogen

worden ist.

Dr. Sven Christian Gläser, RA/5t8, und Dr. Daniel Zöller,StB

Abgeltungsteuer bei Angehörigen-Darlehen:
Begriff der absoluten finanziellen Abhängigkeit

Der BFH versagt den Abgeltungsteuersatz auf Zinsen aus einem

Darlehen zwischen Eheleuten wegen einer (absoluten) finanziellen

Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom Darlehensgeber. Aus

den Besonderheiten des entschiedenen Einzelfalls und der Urteils-

begründung lassen sich Rückschlüsse auf Konstellationen ziehen,

in denen der Abgeltungsteuersatz auf Zinsen aus Angehörigen-

Darlehen zur Anwendung kommen sollte.

Entscheidungen

BFH: Zurechnung eines vori einem Arbeitgeber geleasten PKW

beim Arbeitnehmer
(1 8.1 2.2014 - Vl R 7 5/13 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Kfm. Lukas Hilbert)

8FH: Ermittlung des in den Gewerbeertrag einzubeziehenden

Veräußerungsgewinns ohne Berücksichtigung eines

Freibetrags nach 5 16 Abs. 4 ESIG

(26.3.2015 - lV R 3/1 2)

FG Düsseldorf: Der Ausfall einer privaten Darlehensforderung

ist nicht als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen

zu berücksichtigen
(1 1.3.2015 - 7 K3661/148 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Volksw. Klaus D. Hahne, StB)
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Änderungsvorschläge bezüglich IAS 1 9 und IFRIC 14

lA5B: Überprüfung von IFRS 3 abgeschlossen

IASB: Neues Lehrmaterial veröffentlicht
EFRAG: Stellungnahme bezüglich ED /201 5 / 1

EU-Kommission: Abschlussreport zur Konsultation,,Auswirkungen
der IFRS in der EU"

DRSC: Erneute Berufung in ASAF

DRSC: Mitschnitt der Sitzungen der Fachausschüsse vom Juni 201 5

Wirtschaftsprüfung
IDW: Symposion,,Der neue Bestätigungsvermerk: Wieviel lnforma-
tion braucht die Praxis?"

WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am"17.6.2015 in Berlin

Betriebswirtschaft
DCGK: Keine Verrechtlichung des Comply-or-Explain-Prinzips
durch EU

Aufsätze

Prof. Dr. Jens Wüstemann, M.Sc.G. (Paris lX), und
Dipl.-Kfm. Thomas Brauchle

BB-Rechtsprech ungsreport
U nterneh m ensbewertu n g 2O1 4 I 1 5

Der Beitrag führt den jährlichen systematischen BB-Rechtspre-

chungsreport vonWüstemann (zuletzt BB 2014,1707)zu den wich-
tigsten Entscheidungen im Bereich der Unternehmensbewertung
für den Zeitraum von Mitte 2014 bis Mitte 2015 fort.

Dr. Norbert Lüdenbach, WP/st8, und
Dr. Jens Freiberg, WP

BiIRUG: Letzte Änderungen auf der Zielgeraden

Der Beitrag fasst nach der Diskussion des Referentenentwurfs und
des Regierungsentwurfs zúr Transformation der Bilanzrichtlinie
20'13/34/EU über das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz in deut-
sches Recht (BB 2014,2155ff. und BB 20i5,363ff.) die wesentli-
chen Anderungen nach der Beschlussempfehlung (BE) des Aus-

schusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundes-

tags zusammen und kommentiert sie.

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Dynamik einer Verweisu
(17 .6.20"ts - 4 AZR6',l14 (A))

BAG: Diskriminierungsschutz bei Scheinbewerbung?
(18.6.201 s - B AZR 848/13 (A))

BAG: Urlaubsgewährung nach fristloser Kündigung
(1 0.2.201 s - e AZR 4ss / 13)

BAG: Angemessene Ausbildungsvergütung - mit öffentlichen
Mitteln geförderter Ausbildungsplatz(17.3.2015 - 9 AZR 732/13)
BAG: Bildung eines Konzernbetr¡ebsrats - Konzernbegriff -
,,herrschendes Unternehmen" (11.2.2015 -7 ABR 98i 12)

IAG Düsseldorf: Rechtsstre¡t um das so genannte,,Kopftuch-

verbot" beigelegt (1 .6.201 5 - 5 Sa 307/1 5)

Aufsatz
Dr. Erwin Salamon, RA/FAArbR

Der richtige betriebsverfassungsrechtliche
Konsultationspartner gem. 5 1 7 KSchG

Anzeigepflichtige Entlassungen im Zusammenhang m¡t betr¡ebs-

oder gar unternehmensübergreifenden Reorganisationsmaßnah-

men können Zweifel hinsichtlich der Zuständigkeit der im Konsul-

tationsverfahren gem. 5 17 ll KSchG zu beteiligenden Arbeitneh-
mervertretung begründen. Gleiches gilt, wenn eine überbetriebli-
che Arbeitnehmeruertretung nicht besteht oder nur Betriebe ohne
in ihnen errichtete Arbeitnehmervertretungen von Entlassungen

betroffen sind. Der Beitrag befasst sich mit in der Praxis häufigen
Sachverhaltskonstellationen.

Entscheidungen

BAG: Entgeltfortza h lung bei Arbeitsunfä hig keit - Verschulden

bei langjähriger Alkoholabhängigkeit und Rückfall
(18.3.201s - 10 AZR99/14)

BAG: Auslegung einer Versorgungsordnung - Gesamtzusage

und Gesamtversorgung
(t 3.1.201 5 - 3 AZR 897 /'12 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Simone Evke de Groot, RAin)

Rezensionen

AR - Kommentar zum gesamten Arbe¡tsrecht
(Rezensent: Dr, Thomas Kühn, RiArbG, z. Zt. Wissenschaftlicher

M¡tarbeiter BAG)

Kündigungsschutz
(Rezensent: Hans-Hubert Wens¡ng, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Christian Rödl, LL.M., RA/stB/FBlntstR

Erbschaftsteuer:,,Der Blinddarm
des Steuerrechts"

Jobs derWoche

lmpressumA/orschau

1641

't643

1649

BB- Fach konferenz Stiftu ngen
Recht, Steuer, Vermögensbewirtschaftung

05. November 2015 I dfv Mediengruppe, Frankfurt ¿m Main
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steuerlich begünstigter außerordentlicher Einkünfte (2.8. Ab-
findungen) anzuwendende Fünftelregelung des 5 34 Abs. 1
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maleinkommens von über 100% und somit zu enteignenden
Wirkungen führen kann.

D80696019 5.1419
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Der neue 5 50¡ EStG muss entschärft werden!
WP/StB Prof. Dr. Thomas Rödder, Bonn
5 50i ESIG zur,,Besteuerung bestimmter Einkünfte und Anwen-
dung von DBA" wurde mit dem AmtshilfeRlUmsG eingeführt,
um Besteuerungsrechte - entgegen der BFH-Rspr. - wieder ins
lnland zurückzuholen. Schon ein Jahr nach Einführung wurde
die Regelung erwe¡tert. Geschaffen wurde damit jedoch eine
Steuerfalle. Der Beitrag zeigt auf, welche Vorgänge und Maß-
nahmen hiervon betroffen sind.

D80697401 s. r422
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5tB Dipl.-Kf m. Tobias Kröger, Düsseldorf i
StB Dipl.-Kfm, Dr. Moritz Philipp, Frankfurt/M.
Kaum eine Frage bei der Anwendung des deutschen Außensteu-
errechts war in jüngerer Zeit heft¡ger umstritten als die, ob der
Hinzurechnungsbetrag gem. S 10 Abs.2 AStG auch der GewSt
unterl¡egt. Der BFH hat diese Frage nun geklärt, lässt allerdings
weitere (unionsrechtliche) Zweifelsfragen bestehen. Der Beitrag
setzt sich mit der Rspr. und den Konsequenzen auseinander.
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Anmerkungen zu KSIR-E 2015
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Kapítalmarktrecht
Auswirkungen des Kleinanlegerschutzgesetzes auf
die Praxis der bankenunabhängigen Finanzierung,
das Crowdinvesting und Crowdlending
RA Dipl.-Volksw. Dr. iur. Tobias Riethmüller,
Frankfurt/M"
Mit dem Kleinanlegerschutzgesetz wird die Regulierung des
sog. Grauen Kapitalmarkts weiter vorangetrieben. Dazu wird
der Anwendungsbereich des Vermögensanlagengesetzes er-
we¡tert. Zudem sollen die Neuregelungen eine Verbesserung
der lnformationsgrundlage der Anleger bewirken und die
Kontroll- und Eingriffsbefugnisse der BaFin stärken. Der
Aufsatz gibt einen Überblick über die Gesetzesänderungen
und erörtert insbesondere die Auswirkungen auf das Crowd-
funding und Crowdlending.

D80697324

KURZ KOMMENTIERT
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Neue Anti-Geldwäscherichtlinie und
Geldtra nsfer-Verordn un g
RA Dr. Lea Maria Siering, Taylor Wessing, Berlin
D8O697687
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Missachtung der aktienrechtlichen Kompetenz-
verteilung durch Abschluss e¡nes Vertrags über
die Vergütung eines Vorstandsmitglieds seitens
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BGH, Urteil vom 28.04.2015 - llZR 63i14

D80697864

lnsolvenzrecht

lnsolvenzanfechtung: lndizien für Zahlungsunfähigkeit
und Benachteiligungsvorsatz des Schuldners
BGH, Urteil vom 07.05.2015 -1X2R95114
D80697848

Rechtsa nwa lts recht

Keine Pflicht zur Bestimmung einer gesonder-
ten Vorfrist mit Blick auf einen bevorstehenden
Jahresurlaub
BGH, Beschluss vom 06.05,20'15 - Vll ZB 60114

D8A697698
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Rechtscharakter tarifl ícher Einsatzverbote für
Leiharbeitnehmer in bestreikten Betr¡eben
(sog. Streikklauseln)
Prof. Dr. Eurkhard Boemke / Dr. Till Sachadae,

beide Leipzig
Erst vor kurzem hat sich das ArbG Bonn mlt dem Einsatz von
Beamten als Streikbrecher bei der Deutschen Post befasst.
Deutlich relevanter ist jedoch die Frage, ob Leiharbeitneh-
mer als Streikbrecher eingesetzt werden können. 5o sehen
beispielsweise die Manteltarifverträge der ¡GZ (lnteressenver-

band Deutscher Zeitarbeitsunternehmen) und BAP (Bundes-

arbeitgeberverband der Personaldienstleister) ausdrückliche
tarifliche Einsatzverbote vor (sog. Streikklauseln). Anhand
dieser untersuchen die Autoren den Rechtscharakter dieser
Regelungen und kommen bisweilen zu einem klaren Ergeb-
nis: Es handelt sich um schuldrechtliche Vereinbarungen zwi-
schen den Tarifvertragsparteien. Hiervon ausgehend stellt
der Beitrag sodann die Konsequenzen für die Praxis dar und
gibt einen kurzen Ausblick auf etwaige Vorhaben der Großen
Koalition.

080696768 s.1467
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s.1457 KURZ KOMMENTIERT
Arbeitsvertra gs recht

Werbefilme mit Arbeitnehmern - Corporate
Publishing vs. Persönlichkeitsrecht
RA/FAArbR Dr, André Zimmermann, LL.M., Frankfurt/M.

D806973 1 I

ENTSCHEIDUNGEN
Betriebliche Altef sversorgu n g

Bezug einer Betriebsrente aus einer
Gesamtversofgungszusage erst ab Bezug
einer Sozialversicherungsrente
BAG, Urteil vom 13.01.2015 -3 AZR897l12

D8O696779

s.1471

s.1459

s" 147t

s.1463
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Betrieb tiche Altersve rsorgu n g
I PSVaG: lJpdate zur Insolvenzsicherung

Dr. Claus Berenz, Leiter Recht und Personal, PSVaG

I Aktuelle linderungen der bAV-Landschaft
Dr. l4arco Arteaga, DLA Piper Piper tlK LLP

I Aktuelle Themen im Steuerrecht
Christoph N4aìer, Hessisches N4inisterium der Finanzen

I Aktuelles zum Arbeitsrecht
Dr. Nìcolas Rößter, LL.M., Rechtsanwalt, Partner,

Mayer Brown LLP

I Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf die
Bilanzierung der Pensionen
Torsten Seemann, Partner, Rüß, Dr. Zimmermann
und Partner GbR

! Handlungsoptionen in der Niedrigzinsphase
Bernhard StiLter, Leiter Beratungszentrum,
Mercer DeutschLand GmbH

u.v.m.
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Fon 0211 78110
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Renate Gruber: Sonderfragen zur Sonderzahlungsberechnung

Die Abrechnung von Sonderzahlungen stellt Personalverrechner manchmal vor Herausforderungen, insbesondere wenn es daran
geht, die richtige Höhe der Sonderzahlungen bei Teilzeitbeschäftigungen, einem Wechsel des Arbeitszeitausmaßes, der Beendigung
des Lehrverhältnisses und dem Übertritt in ein Arbeiter- oder Angestellten-Dienstverhältnis oder der Beendigung von Dienstverhält-
nissen zu ermitteln. Der aktuelle Beitrag behandelt diese im Zusammenhang mit der Berechnung von Sonderzahlungen wichtigen
Problemstellungen.
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Aufsätze

Prof. Dr DirkA.Verse, M.Jur (Oxford)

Doppelmandate und Wissenszurechnung im
Konzern

In Konzernen entspricht es gängiger Praxis, dass Organ-
walter der Obergesellschaft zugleich dem Aufsichtsrat
einer Tochtergesellschaft angehören. Sofern ein solcher
Doppelmandatsträger in der Obergesellschaft Kenntnis
von vertraulichen Informationen erlangt, die auch für
die Tochter von Bedeutung sind, stellt sich die Frage,
unter welchen Voraussetzungen diese Kenntnis auch der
Tochter zugerechnet werden kann. Die Frage hatjüngst
im Rahmen der juristischen Aufarbeitung der Übernah-
meschlacht Porsche/Volkswagen Aufmerksamkeit auf
sich gezogen, ist aber weit darüber hinaus von grund-
sätzlichem Interesse. 413

RAin Gwendolyn Antonia Müller / RRef. Florian
Schorn
Auswirkungen der Frosta-Entscheidung des
BGH auf bereits anhängige Delisting-
Spruchverfahren

Im Anschluss an die Frosta-Entscheidung des BGH er-
gingen in den vergangenen Monaten einige obergericht-
liche Entscheidungen, in denen sich die Gerichte mit
derFrage zu befassen hatten, welche Auswirkungen der
Frosta-BeschÌuss auf noch anhängige Delisting-Spruch-
verfahren hat. Der Beitrag analysiert die bisherige
Rechtsprechung und setzt sich insbesondere mit abwei-
chenden instanzgerichtlichen Entscheidungen kritisch
auseinander. 420
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Vorstand
OLG Brandenburgv.I4.l.20l5 -7 U 68/13
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OLG Düsseldorf v. 6.11.2014 -I-6U 16114

Sachverständigenablehnung im Spruch-
verfahren, Rechtsbeschwerde in Altverfahren
OLG Düsseldort v. 30.4.2014 - I-26 W 16/13 (AktE)

Unternehmensbewertung im Spruchverfahren,
Befangenheit e¡nes Sachverständigen
OLG Düsseldorf v. 10.3.2014 -I-26 W 16/13 (AktE)

Berechnungsdurchgr¡ff im Vertragskonzern
OLG Frankfurr.v26.l.2OL5 - 16U 56114

Absage der Hauptversammlung
OLG Frankfurt v. 18.3.2014 - 5 U 65/ 13

Entzug von Geschäftsführung und Vertretung bei
der KGaA
OLG Frankfurtv. 18.3.2014 - 5 U 90/13 448

Delisting, Spruchvefahren
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1 165

I173

1 181Entstehung des auf Verletzr:ng einer Aufklärungs- oder Be-
ratungspflicht eines Wertpapierdienstleistungsunterneh-
mens beruhenden Schadensersatzanspruchs mit dem
schuldrechtlichen Erwerb der Wertpapiere (Bestätigung
von BGHZ 162, 306 = WM 2005, 929)

OLG Bamberg 16,2.20t5 4 U 72/74x

OLG Dresden 9.4.2015 B U 532/r4x

OLG Karlsruhe 1,4.4,2015 17 U I/L r

Zur Banken-traftung bei vollfinanziertem Erwerb einer Im- 1183
mobilie im Bauträger- und Treuhandmodell

Zur Au-fklärungspflicht einer Bank gegenüber einem ge- 1191-

schäftserfahrenen Kreditinteressenten bei Abschluss eines
Darlehensvertrags und eines darauf bezogenen Zinssiche-
rungsgeschäfts

Zur Frage des Mitverschuldens des Anlegers, wenn dieser - 1 193
ohrie im Besitz jeglicher Unterlagen zum Anlageobjekt zu
sein - lediglich auf ,,Zuruf " des ihm persöntch unbekann-
ten AnlagevermittÌers seine Untemehmensbetei-Iigung
zeichnet

Zuständigkeit des Aufsichtsrats für einen die Vergùtung ei- 1197
nes Vorstandsmitglieds betreffenden Vertrag auch dann,
wenn dieser mit einem Dritten abgeschlossen wird; zu den
Anforderungen an die Entlastung aufgrund eines Rechts-
irrtums

Gesellschaftsrecht
Bundesgerichtshof 28.4.20L5 tr ZR 63/1,4x



Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 7.5,20L5 IXZR95/14x

OLG Düsseldorf 16.9.2014 l-2L U 38/1.4*

1.202

I205

Sonstiges
Bundesverfassungs-
gericht

13.5,2015 1 BvQ 9/15

Bundessozialgericht 16,t2.20I4 BgVl/13R

Einstwei-Iige Anordnung gegen das Inkrafttreten des ,'Be- 121'0

stellerprinzips " bei Maklerprovisionen für Wohnraummiet-
verträge abgelehnt

Zur Gewaltopferentschädigung nach täUichem Angriff bei I2I2
Banküberfall

-** akry å,-.,-._-
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L226
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8.5.2014

2 Ob 224/732x
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Zum Schadensersatzanspruch des Kunden einer Bank 1235

wegen Fehlüberweisung

Zur Kondiktion bei irrtttnlicher Zuvielüberweisung ge gen- 1'239

ùber dem Zahlungsempfänger

Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, wenn ein I24I
beteiligter Richter nach Einräumung einer Sch¡iftsatzfrist
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spruch und vom A¡rfechtungsgegner nicht vorträgt

2t.4.20t5 rrzR255/73
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Bundesgerichtshof 2L5.2015 IJIZF.384/72x
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Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 9.12.20t4 X'ZF.85/L2

Bundesgerichtshof 9.L2.2014 XZRt47/L3

Zum Begriff des Reiseveranstalters, wenn der Reisende
selbst Ei¡rzelleistungen von Leistungsträgern auswählt, de-
ren Angebote ihm der Veranstalter im Rahmen eines Bu-
chr:ngsprograÍrms zur,, dynamischen Bündelung " (,, Dyna-
mic Packaging") zu fortlaufend aktualisierten Einzelprei-
sen zur Verfügung stellt; zur Wirksamkeit einer Klausel in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der der Reisen-
de bei Vertragsschluss ei¡e A¡zahlung'von nicht mehr als
2O Y. des Reisepreises zu leisten hat; zu Klauseln über die
Fälligkeit des Gesamtpreises und die Bemessung von
Rücktrittspauschalen

L249

Zu den Voraussetzungen, unter denen der Reiseveranstal- 1253
ter durch Allgemeine Geschäftsbedingungen eine Anzah-
lung auf den Reisepreis verlangen kann, die 20 % über-
steigt
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die letzte Ausgabe der Sozialen Sicherheitvor dem Sommer hält wie-

der eine Reihe interessanter Fachbeiträge aus dem Bereich der ge-

setzlichen Krankenversicherung bereit, wobei das bisher wenig

wahrgenommene Thema der seltene Erkrankungen einen Schwer-
punkt bildet.

Zuvor geht ein Team von pro mente Oberösterreich der Frage nach,

wie weit sich Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema psychische Ge-

sundheit auf die Hausärzte auswirken. Dominik Gruber, Maria Mag-
dalena Schaireiter und Susanne Mitterlehner geben einen Review und

sie weisen darauf hin, dass Weiterbildungs-
maßnahmen für Arzte keine oder nur verein-
zelt Auswirkungen auf klinische lndikatoren
auf Seite der Patienten haben. lmmerhin ver-
ursachen psychisch bedingte Krankenstände
ca. 16 Prozent des Krankengeldvolumens
und die jährliche Zuerkennungsrate im Be-
reich der lnvaliditätspension aufgrund psy-
chischer Erkrankungen ist von rund 1'1 Pro-
zent im Jahr 1995 auf ca. 32Prozenl im Jahr
2011 gestiegen. Gleichwohl kann und wird

elne umfassende therapeutische Ausbildung für Hausärzte die Be-
handlungsqualität verbessern und klinische Veränderungen bewirken.
Seltene Erkrankungen werden eine zunehmende Herausforderung für
die Medizin. lm Auftrag des BM für Gesundheit erstellte die entspre-
chende Koordinationsstelle für seltene Erkrankungen einen Nationa-
len Aktionsplan für seltene Erkrankungen und in der Sozialen Sicher-
heit berichten Till Voigtländer, Joy Ladurner, Ursula Unterberger und
Margit Gombocz (alle NKSE) über dieses Projekt.
Sllke Näglein WGKK) und Klaus Klaushofer (Hanusch-Krankenhaus)
als Vedreter der SV tragen in einem Kommentar ihre den Aktionsplan
unterstützende Sicht bei, im Wissen darum, dass die Finanzierung von
Orphan Drugs für die Sozialversicherung eine große Herausforderung
darstellt. Ein kurzer Bericht über das Orphanet, dem Online-Portal für
seltene Erkrankungen, ergänzen diesen Themenschwerpunkt.
Zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle stadete die Soziate Sicher-
helt ìm Mai einen anderen Schwerpunkt: Die Deutsch-österr. Sozial-
rechtsgespräche, die in Passau stattfanden und sich dem Rechts-
schutz und dem Verfahren im Verlragspartnerrecht widmeten, wer-
den auch in diesem und im September-H eftzur Gànze dokumentiert.
Der zweite Vorlrag von Dr. Nicolas Raschauer (Univ. für Bodenkultur,
Wien) befasst sich mit dem Rechtsschutz und dem Verfahren im nie-
dergelassenen Bereich.

Dr Wilhelm Donner
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Vordergrund stehen insbesondere die Haftung des Treugebers bei einer Einlagenruckgewähr und die

Frage, ob ein Treugeber der Haftung durch Aufrechnung entgehen kann. Besondere Beachtung fand
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mit der bisher kaum diskutierten Frage der Haftungssituation eines aus der Fondsgesellschaft ausge-

sch iedenen Treugebers.
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